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Aufgrund des § 52 Abs. 6 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes vom 27. Mai
2013 (GVBl. S. 218, 256, 508), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 20. November
2013 (GVBl. S. 578), verordnet die Minis-
terin der Justiz im Einvernehmen mit dem
Minister des Innern und für Sport:

Artikel 1

Die Gerichtsvollzieher-Vergütungsver-
ordnung vom 7. November 2013 (GVBl. 
S. 645) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1

Der den Gerichtsvollzieherinnen
oder Gerichtsvollziehern nach § 52
Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Besol-
dungsgesetzes zustehende Gebühren-
anteil beträgt für das Kalenderjahr
2013 63 Prozent, für das Kalenderjahr

2014 60 Prozent sowie für das Kalen-
derjahr 2015 vorläufig 58 Prozent der
für die Erledigung der Aufträge ver-
einnahmten Gebühren.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Die Entnahme der von den Ge-
richtsvollzieherinnen und Gerichts-
vollziehern vereinnahmten Doku-
mentenpauschalen ist bereits vor
der Abrechnung zur Deckung von
erforderlichen Aufwendungen zu-
lässig.“

b) In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Au-
gust“ durch „März“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung
vom 1. Januar 2013 in Kraft.
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*) Ändert FFN 323-156

Verordnung
zur Änderung der Gerichtsvollzieher-Vergütungsverordnung*)

Vom 4. Dezember 2014

Wiesbaden, den 4. Dezember 2014

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  
f ü r  J u s t i z  

K ü h n e - H ö r m a n n
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Aufgrund

1. des § 9 Abs. 2 Satz 2, 3 und 5 des
Hessischen Beamtengesetzes vom 
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 508), ge-
ändert durch Gesetz vom 20. Novem-
ber 2013 (GVBl. S. 578), in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 2
der Hessischen Ernennungsverord-
nung vom 17. Oktober 2014 (GVBl. 
S. 248),

2. des § 4 Abs. 2 Satz 5, des § 24 Abs. 2,
des § 28 Abs. 1, des § 49 Abs. 1, des 
§ 51 Abs. 1, des § 58 Abs. 4, des § 72
Abs. 1 Satz 1, des § 73 Abs. 1 und des
§ 78 Abs. 3, jeweils in Verbindung mit
§ 3 Abs. 7 des Hessischen Beamten-
gesetzes,

3. des § 3 Abs. 6 Satz 2 des Hessischen
Beamtengesetzes,

4. des § 79 Satz 1 und 2 Nr. 4 des Hessi-
schen Beamtengesetzes und § 7 
Abs. 1 Satz 1 der Nebentätigkeitsver-
ordnung in der Fassung vom 21. Sep-
tember 1976 (GVBl. I S. 403), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 25. No-
vember 1998 (GVBl. I S. 492), in Ver-
bindung mit § 3 Abs. 7 des Hessi-
schen Beamtengesetzes,

5. des § 84 Satz 2 des Hessischen Beam-
tengesetzes in Verbindung mit § 2
Abs. 3 Satz 1 der Dienstjubiläumsver-
ordnung vom 11. Mai 2001 (GVBl. I 
S. 251), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218),

6. des § 70 Satz 1 und 2 Nr. 6 des Hessi-
schen Beamtengesetzes in Verbin-
dung mit § 15 Abs. 1 der Hessischen
Urlaubsverordnung vom 12. Dezem-
ber 2006 (GVBl. I S. 671), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 
17. Dezember 2013 (GVBl. S. 686),

7. des § 23 Abs. 1 und 2 des Hessischen
Beamtengesetzes und des § 9 Abs. 4
Satz 4 und Abs. 5 Satz 2, des § 13
Abs. 3 Satz 4, des § 23 Abs. 1 Satz 1
und des § 36 Abs. 4 Satz 2 der Hes-
sischen Laufbahnverordnung vom 
17. Februar 2014 (GVBl. S. 57), je-
weils in Verbindung mit § 3 Abs. 7
des Hessischen Beamtengesetzes,

8. des § 80 Abs. 5 des Hessischen Beam-
tengesetzes in Verbindung mit § 17
Abs. 5 Satz 2 der Hessischen Beihil-
fenverordnung in der Fassung vom 
5. Dezember 2001 (GVBl. I S. 482,
491, 564), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 25. Juni 2012 (GVBl. 
S. 182),

9. des § 9 Abs. 2 und der §§ 16 und 22
Abs. 3 Satz 1 des Hessischen Reise-
kostengesetzes vom 9. Oktober 2009
(GVBl. I S. 397), geändert durch Ge-

setz vom 28. September 2014 (GVBl.
S. 218),

10. des § 14 Nr. 1 und 5 des Hessischen
Umzugskostengesetzes vom 26. Okto-
ber 1993 (GVBl. I S. 464), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 17. Septem-
ber 2010 (GVBl. I S. 283),

11. des § 68 Abs. 2 Satz 2 des Hessischen
Besoldungsgesetzes vom 27. Mai
2013 (GVBl. S. 218, 256, 508), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 20. No-
vember 2013 (GVBl. S. 578), jeweils
auch in Verbindung mit § 63 Abs. 1
des Hessischen Besoldungsgesetzes
und § 1 Abs. 7 des Gesetzes über die
Bezüge der Mitglieder der Landesre-
gierung vom 27. Juli 1993 (GVBl. I 
S. 339), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218),

12. des § 37 Abs. 5, des § 38 Abs. 2 
Satz 2, des § 41 Abs. 4, des § 83 Abs. 3
Satz 2 und Abs. 4 Satz 5 und des 
§ 89 Satz 2 des Hessischen Disziplinar-
gesetzes vom 21. Juli 2006 (GVBl. I 
S. 394), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218),

13. des § 54 Abs. 3 Satz 2 des Beamten-
statusgesetzes vom 17. Juni 2008
(BGBl. I S. 1010), geändert durch Ge-
setz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I 
S. 160),

verordnet der Minister für Soziales und
Integration, soweit Befugnisse nach § 1
Abs. 3 der Hessischen Ernennungsverord-
nung und § 68 Abs. 2 Satz 3 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes  übertragen
werden im Einvernehmen mit dem Minis-
ter des Innern und für Sport:

§ 1 

Zuständigkeiten nach
dem Hessischen Beamtengesetz und dem

Beamtenstatusgesetz

Dem Regierungspräsidium Gießen
werden für diejenigen seiner und der Be-
diensteten der Hessischen Ämter für Ver-
sorgung und Soziales, die mit Aufgaben
nach dem Sozialen Entschädigungsrecht
betraut sind oder vor ihrer Versetzung in
den Ruhestand betraut waren, folgende
Befugnisse übertragen:

1. Beamtinnen und Beamte bis ein-
schließlich Besoldungsgruppe A 15 zu
ernennen,

2. nach § 4 Abs. 2 Satz 5 des Hessischen
Beamtengesetzes eine Verkürzung
der Probezeit der Abteilungsleiterin-
nen und Abteilungsleiter nachgeord-
neter Behörden in der Besoldungs-
gruppe A 15 zuzulassen,

3. nach den §§ 24 bis 26 des Hessischen
Beamtengesetzes Beamtinnen und*) FFN 320-201

Verordnung
über Zuständigkeiten in beamtenrechtlichen Personalangelegenheiten 
im Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales und Integration*)

Vom 10. Dezember 2014
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Beamte bis einschließlich Besol-
dungsgruppe B 2 innerhalb seines
Geschäftsbereichs abzuordnen und
zu versetzen,

4. nach den §§ 24 bis 26 des Hessischen
Beamtengesetzes und den §§ 14 und
15 des Beamtenstatusgesetzes im
Rahmen der Zuständigkeit nach Nr. 1
Beamtinnen und Beamte zu einem
anderen Dienstherrn oder zu einer
anderen Verwaltung abzuordnen und
zu versetzen und das Einverständnis
zu ihrer Abordnung und Versetzung
in seinen Geschäftsbereich zu erklä-
ren,

5. nach § 28 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes zu entscheiden, ob die
Voraussetzungen des § 22 Abs. 1 bis 3
des Beamtenstatusgesetzes vorliegen
und den Tag der Beendigung des Be-
amtenverhältnisses festzustellen,

6. nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Be-
amtenstatusgesetzes Beamtinnen und
Beamte bis einschließlich Besol-
dungsgruppe B 2 zu entlassen,

7. nach den §§ 36 bis 38 des Hessischen
Beamtengesetzes und den §§ 26 bis
28 des Beamtenstatusgesetzes Beam-
tinnen und Beamte bis einschließlich
Besoldungsgruppe B 2 in den Ruhe-
stand zu versetzen,

8. nach § 39 Abs. 1 Satz 1 des Hessi-
schen Beamtengesetzes zu bestim-
men, welche Ärztin oder welcher Arzt
mit der Durchführung der ärztlichen
Untersuchung beauftragt werden
kann,

9. nach § 49 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes Beamtinnen und Be-
amten aus zwingenden dienstlichen
Gründen die Führung der Dienstge-
schäfte nach § 39 des Beamtenstatus-
gesetzes zu verbieten,

10. nach § 72 Abs. 1 Satz 1 des Hessi-
schen Beamtengesetzes die Übernah-
me oder Fortführung einer Nebentä-
tigkeit im öffentlichen Dienst anzu-
ordnen,

11. nach § 73 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes die Übernahme einer
Nebentätigkeit zu genehmigen,

12. nach § 75 Abs. 3 Satz 3 und § 79 
Satz 2 Nr. 4 des Hessischen Beamten-
gesetzes in Verbindung mit § 7 Abs. 1
der Nebentätigkeitsverordnung das
Nutzungsentgelt im Einzelfall nach
Maßgabe der allgemeinen Festlegun-
gen der obersten Dienstbehörde fest-
zusetzen,

13. nach § 78 Abs. 2 und 3 des Hessi-
schen Beamtengesetzes Ruhestands-
beamtinnen und Ruhestandsbeamten
sowie früheren Beamtinnen mit Ver-
sorgungsbezügen und früheren Be-
amten mit Versorgungsbezügen nach
§ 41 Satz 2 des Beamtenstatusgeset-
zes eine Erwerbstätigkeit oder sonsti-
ge Beschäftigung zu untersagen,

14. nach § 51 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes die Zustimmung zu

Ausnahmen vom Verbot der Annah-
me von Belohnungen, Geschenken
und sonstigen Vorteilen bis zu einem
Wert von 75 Euro nach § 42 Abs. 1
des Beamtenstatusgesetzes im Einzel-
fall zu erteilen,

15. nach den §§ 62 bis 65 des Hessischen
Beamtengesetzes über Anträge der
Beamtinnen und Beamten auf Beur-
laubung und Teilzeitbeschäftigung zu
entscheiden,

16. nach § 81 des Hessischen Beamten-
gesetzes über Anträge auf Ersatz von
Sachschäden außerhalb der Unfallfür-
sorge nach dem Hessischen Beamten-
versorgungsgesetz zu entscheiden,

17. nach § 58 Abs. 4 des Hessischen Be-
amtengesetzes entlassenen Beamtin-
nen und Beamten die Führung der
Amtsbezeichnung mit dem Zusatz
„außer Dienst (a. D.)“ zu erlauben
und diese Erlaubnis zu widerrufen,

18. nach § 49 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung in der Fassung
vom 15. März 1999 (GVBl. I S. 248),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
26. Juni 2013 (GVBl. S. 447), die Be-
amtinnen und Beamten in Planstellen
einzuweisen und deren Personal-
hauptakten zu führen.

§ 2 

Zuständigkeiten nach der
Dienstjubiläumsverordnung

Dem Regierungspräsidium Gießen
wird für diejenigen seiner und der Be-
diensteten der Hessischen Ämter für Ver-
sorgung und Soziales, die mit Aufgaben
nach dem Sozialen Entschädigungsrecht
betraut sind, die Befugnis übertragen,
nach § 2 Abs. 3 Satz 1 der Dienstjubilä-
umsverordnung die Ehrung von Beamtin-
nen und Beamten vorzunehmen, die eine
Dienstzeit von 25 oder 40 Jahren vollen-
det haben.

§ 3 

Zuständigkeiten nach der 
Hessischen Urlaubsverordnung

Dem Regierungspräsidium Gießen
wird für diejenigen seiner und der Be-
diensteten der Hessischen Ämter für Ver-
sorgung und Soziales, die mit Aufgaben
nach dem Sozialen Entschädigungsrecht
betraut sind, die Befugnis übertragen,
nach § 15 Abs. 1 der Hessischen Urlaubs-
verordnung Sonderurlaub ohne Besol-
dung aus wichtigem Grund zu gewähren.

§ 4 

Zuständigkeiten nach 
laufbahnrechtlichen Vorschriften

Dem Regierungspräsidium Gießen
werden für diejenigen seiner und der Be-
diensteten der Hessischen Ämter für Ver-
sorgung und Soziales, die mit Aufgaben
nach dem Sozialen Entschädigungsrecht
betraut sind, folgende Befugnisse übertra-
gen:
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1. für Beamtinnen und Beamte

a) nach § 9 Abs. 5 der Hessischen
Laufbahnverordnung die Probe-
zeit zu verlängern,

b) nach § 9 Abs. 4 der Hessischen
Laufbahnverordnung Zeiten auf
die Probezeit anzurechnen,

c) nach § 13 Abs. 3 Satz 1 und 2 der
Hessischen Laufbahnverordnung
Tätigkeiten und Zeiten auf den
Vorbereitungsdienst anzurechnen,

2. nach § 36 Abs. 4 der Hessischen
Laufbahnverordnung über den Auf-
stieg von Beamtinnen und Beamten
des mittleren Dienstes in die Lauf-
bahn des gehobenen Dienstes dersel-
ben Fachrichtung zu entscheiden,

3. nach § 23 Abs. 1 der Hessischen
Laufbahnverordnung festzustellen,
dass die Zugangsvoraussetzungen für
ein Eingangsamt der Laufbahn erfüllt
sind.

§ 5

Zuständigkeiten nach der Hessischen
Beihilfenverordnung

Dem Regierungspräsidium Kassel wird
die Befugnis übertragen, für die Bediens-
teten des Geschäftsbereichs des Ministe-
riums für Soziales und Integration und für
diejenigen des Regierungspräsidiums
Gießen und der Hessischen Ämter für
Versorgung und Soziales, die mit Aufga-
ben nach dem Sozialen Entschädigungs-
recht betraut sind, nach § 17 Abs. 5 Satz 1
Nr. 1 und 2 der Hessischen Beihilfenver-
ordnung über Anträge auf Gewährung
von Beihilfen zu entscheiden.

§ 6

Zuständigkeiten nach dem Hessischen
Reisekostengesetz und dem

Hessischen Umzugskostengesetz

(1) Dem Regierungspräsidium Gießen
werden für diejenigen seiner und der Be-
diensteten der Hessischen Ämter für Ver-
sorgung und Soziales, die mit Aufgaben
nach dem Sozialen Entschädigungsrecht
betraut sind, folgende Befugnisse übertra-
gen:

1. Auslandsdienstreisen und Reisen zur
Fortbildung zu im Ausland gelegenen
Orten anzuordnen und zu genehmi-
gen,

2. nach § 9 Abs. 2 des Hessischen Reise-
kostengesetzes bis zu weiteren 30 Ta-
gen ungemindertes Tagegeld zu be-
willigen,

3. nach § 1 Abs. 1 Satz 2 der Hessi-
schen Trennungsgeldverordnung vom 
20. Oktober 2011 (GVBl. I S. 657), ge-
ändert durch Verordnung vom 
12. Dezember 2012 (GVBl. S. 659),
Trennungsreisegeld bis zu weiteren
30 Tagen zu bewilligen.

(2) Der Hessischen Bezügestelle wer-
den für die Bediensteten des Geschäfts-
bereichs des Ministeriums für Soziales

und Integration und für diejenigen des
Regierungspräsidiums Gießen und der
Hessischen Ämter für Versorgung und So-
ziales, die mit Aufgaben nach dem Sozia-
len Entschädigungsrecht betraut sind
oder vor ihrer Versetzung in den Ruhe-
stand betraut waren, folgende Befugnisse
übertragen:

1. Reisekosten nach dem Hessischen
Reisekostengesetz zu erstatten,

2. Trennungsgeld nach der Hessischen
Trennungsgeldverordnung zu bewilli-
gen und zu gewähren,

3. Umzugskostenvergütung nach dem
Hessischen Umzugskostengesetz zu
gewähren,

4. über Widersprüche gegen Entschei-
dungen nach Nr. 1 bis 3 zu entschei-
den.

(3) Der Beschäftigungs- und Ausbil-
dungsbehörde wird vorbehaltlich der Zu-
ständigkeiten nach Abs. 1 und Abs. 2 die
Zuständigkeit für die Bewilligung von
Trennungsgeld nach § 19 des Hessischen
Reisekostengesetzes und § 12 des Hessi-
schen Umzugskostengesetzes übertragen.

§ 7

Zuständigkeiten in
Besoldungsangelegenheiten

(1) Der Hessischen Bezügestelle wer-
den, soweit in Abs. 2 nichts anderes be-
stimmt ist, für die Bediensteten des Ge-
schäftsbereichs des Ministeriums für So-
ziales und Integration und für diejenigen
des Regierungspräsidiums Gießen und
der Hessischen Ämter für Versorgung und
Soziales, die mit Aufgaben nach dem So-
zialen Entschädigungsrecht betraut sind
oder vor ihrer Versetzung in den Ruhe-
stand betraut waren, folgende Befugnisse
übertragen:

1. die Stufe nach § 28 Abs. 2 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes festzuset-
zen,

2. die Besoldung und die Amtsbezüge
festzusetzen, zu berechnen und die
Zahlung anzuordnen,

3. besoldungsrechtliche Anpassungen
und strukturelle Besoldungsänderun-
gen durchzuführen,

4. Anwärterbezüge nach § 63 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes zu kürzen,

5. zuviel gezahlte Bezüge nach § 12
Abs. 2 des Hessischen Besoldungsge-
setzes zurückzufordern, soweit die
Überzahlung auf einer Maßnahme
nach Nr. 1 bis 4 beruht oder Anwär-
terbezüge wegen Nichterfüllung von
Auflagen nach § 58 Abs. 3 des Hessi-
schen Besoldungsgesetzes zurückzu-
zahlen sind,

6. Billigkeitsentscheidungen nach § 12
Abs. 2 Satz 3 des Hessischen Besol-
dungsgesetzes nach Maßgabe folgen-
der Regelungen zu treffen:

a) von der Rückforderung ohne
Rücksicht auf die Höhe der Über-
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zahlung bis zu 500 Euro im Einzel-
nen abzusehen,

b) Ratenzahlungen bei Rückforde-
rungsbeträgen bis zu 2 500 Euro in
bis zu 36 Monatsbeiträgen, bei
Rückforderungsbeträgen bis zu 
10 000 Euro in bis zu 18 Monats-
beiträgen zu gewähren,

7. über Widersprüche gegen Entschei-
dungen nach Nr. 1 bis 5 zu entschei-
den.

(2) Abweichend von Abs. 1 Nr. 2 wird
dem Regierungspräsidium Kassel die Be-
fugnis übertragen, die Bezüge nach § 4
Abs. 1 des Hessischen Besoldungsgeset-
zes festzusetzen.

§ 8

Zuständigkeiten nach
dem Hessischen Disziplinargesetz

(1) Der Leiterin oder dem Leiter des
Regierungspräsidiums Gießen werden als
Dienstvorgesetzter oder Dienstvorgesetz-
tem derjenigen Bediensteten des Regie-
rungspräsidiums Gießen und der Hessi-
schen Ämter für Versorgung und Soziales,
die mit Aufgaben nach dem Sozialen Ent-
schädigungsrecht betraut sind oder vor
ihrer Versetzung in den Ruhestand be-
traut waren, folgende Befugnisse übertra-
gen:

1. nach § 37 Abs. 3 Nr. 1 des Hessischen
Disziplinargesetzes Kürzungen der
Dienstbezüge bis zum zulässigen
Höchstmaß vorzunehmen,

2. nach § 38 Abs. 2 Satz 1 des Hessi-
schen Disziplinargesetzes Disziplinar-
klage zu erheben,

3. nach § 83 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4
Satz 4 des Hessischen Disziplinarge-
setzes Entscheidungen zum Unter-
haltsbeitrag zu treffen,

4. nach § 89 Satz 1 des Hessischen Dis-
ziplinargesetzes die Disziplinarbefug-
nisse bei Ruhestandsbeamtinnen und
Ruhestandsbeamten auszuüben.

(2) Dem Regierungspräsidium Gießen
wird die Befugnis übertragen, im Rahmen

seiner Ernennungszuständigkeit die Be-
fugnisse der obersten Dienstbehörde nach
§ 41 Abs. 2 und 3 des Hessischen Diszipli-
nargesetzes auszuüben.

§ 9

Zuständigkeit für die
Entscheidung über Widersprüche

(1) Dem Regierungspräsidium Gießen
wird für diejenigen seiner und der Be-
diensteten der Hessischen Ämter für Ver-
sorgung und Soziales, die mit Aufgaben
nach dem Sozialen Entschädigungsrecht
betraut sind oder vor ihrer Versetzung in
den Ruhestand betraut waren, die Befug-
nis übertragen, über Widersprüche in
Verfahren nach § 54 Abs. 1 des Beamten-
statusgesetzes zu entscheiden, soweit das
Ministerium für Soziales und Integration
den Verwaltungsakt nicht selbst erlassen
hat.

(2) Vorschriften, die die Zuständigkeit
für die Entscheidung über Widersprüche
abweichend regeln, bleiben unberührt.

§ 10

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:

1. die Verordnung über Zuständigkeiten
in beamtenrechtlichen Personalange-
legenheiten im Geschäftsbereich des
Sozialministeriums vom 15. Novem-
ber 2007 (GVBl. I S. 809)1), geändert
durch Verordnung vom 20. November
2012 (GVBl. S. 410),

2. die Verordnung über die Zuständig-
keiten für die Erstattung von Reise-
kosten und die Bewilligung und Ge-
währung von Trennungsgeld und
Umzugskosten im Geschäftsbereich
des Sozialministeriums vom 8. Okto-
ber 2013 (GVBl. S. 561)2).

§ 11

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 10. Dezember 2014

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n  

G r ü t t n e r

1) Hebt auf FFN 320-183
2) Hebt auf FFN 323-155
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Aufgrund des § 11 Abs. 3 Satz 2 und 3
des Hessischen OFFENSIV-Gesetzes vom
20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 488, 491),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27. Mai 2013 (GVBl. S. 218), verordnet
der Minister für Soziales und Integration
im Einvernehmen mit dem Minister der
Finanzen und dem Minister des Innern
und für Sport sowie im Benehmen mit den
hessischen kommunalen Spitzenverbän-
den:

Artikel 1

Die Bundesbeteiligungsweiterleitungs-
Verordnung vom 30. Juni 2014 (GVBl. 
S. 172) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 46
Abs. 5 und 6“ durch „§ 46 Abs. 5, auch
in Verbindung mit Abs. 7a, und 
Abs. 6“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Vor der Verteilung nach Satz 1
wird der sich aus § 46 Abs. 7a des

Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
in Verbindung mit § 1 Satz 2 der
Sonderbundesbeteiligungs-Festle -
gungs ver ord nung 2014 vom 9. De-
zember 2014 (BGBl. I S. 2004) erge-
bende Betrag (Erhöhungsbetrag)
abgezogen.“

b) Als Abs. 3 wird angefügt:

„(3) Von dem in Abs. 2 Satz 2
genannten Erhöhungsbetrag wer-
den an

1. die Stadt Frankfurt am Main
37 Prozent,

2. die Stadt Offenbach am Main
34 Prozent,

3. den Landkreis Groß-Gerau 
29 Prozent

weitergeleitet.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung
vom 1. Januar 2014 in Kraft.

*) Ändert FFN 34-72

Verordnung
zur Änderung der Bundesbeteiligungsweiterleitungs-Verordnung�*)

Vom 12. Dezember 2014

Wiesbaden, den 12. Dezember 2014

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n  

G r ü t t n e r
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Aufgrund der §§ 7 und 24, jeweils in
Verbindung mit § 26 Abs. 1 Satz 2 und
Abs. 3, des Hessischen Altenpflegegeset-
zes vom 5. Juli 2007 (GVBl. I S. 381), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 12. De-
zember 2012 (GVBl. S. 581), verordnet
der Minister für Soziales und Integration:

Artikel 1

Die Altenpflegeverordnung vom 6. De-
zember 2007 (GVBl. I S. 882), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 13. De-
zember 2012 (GVBl. S. 680), wird wie
folgt geändert:

1. In § 15 Abs. 1 wird die Angabe „Nr. 1“
durch „Satz 1“ und wird die Angabe
„20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854)“
durch „13. März 2013 (BGBl. I S. 446)“
ersetzt.

2. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 1 wird nach dem Wort
„Ausbildungsverträge“ die Angabe
„und die Höhe  der jeweils im Aus-
bildungsvertrag nach § 13 Abs. 2
Nr. 5 des Altenpflegegesetzes und 
§ 8 Abs. 2 Nr. 7 des Hessischen Al-

tenpflegegesetzes vereinbarten
Ausbildungsvergütung“ eingefügt.

b) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 1“ durch „§ 16“ ersetzt.

3. § 19 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 1 werden nach dem
Wort „erteilen“ das Komma und die
Wörter „über deren Rücknahme
oder Widerruf zu entscheiden“ ge-
strichen.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Zuständige Behörde zur
Durchführung dieser Verordnung
und der Altenpflege-Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung vom 
26. November 2002 (BGBl. I S. 4418),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
6. Dezember 2011 (BGBl. I. S. 2515),
ist das Regierungspräsidium Darm-
stadt.“

c) Abs. 3 und 4 werden aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar
2015 in Kraft.

*) Ändert FFN 353-57

Fünfte Verordnung
zur Änderung der Altenpflegeverordnung*)

Vom 10. Dezember 2014

Wiesbaden, den 10. Dezember 2014

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n  

G r ü t t n e r


